
 

 

 

 

 

 

Stand 18.10.2024 

Regelungen zur Nutzung privater digitaler Kommunikationsmedien 

 

Mit dem Schulbrief vom 31.08.2023 wurden alle Grundschulen dazu aufgefordert, den privaten 

Gebrauch von Handys, Tablets und Smartwatches von Kindern konzeptionell zu regeln. Dabei 

orientieren sich diese Regelungen an den im Schulbrief enthaltenen Empfehlungen.  

 

Grundsatz: 

Sollte es keinen nachvollziehbaren Grund geben, ein Handy, eine Smartwatch oder ein Tablet mit in 

die Schule zu nehmen, müssen diese Geräte zu Hause verbleiben. Eine Mitnahme in die Schule ist 

zuvor mit der Klassenleitung abzusprechen. Während der Schulzeit (inkl. Pausen) sind die Geräte 

auszuschalten. 

 

Begründung: 

Es besteht für Schülerinnen und Schüler kein grundsätzlicher Nutzen für die Verwendung einer 

Smartwatch, eines Handys oder Tablets.  

Jeder Klassenraum verfügt über eine analoge Uhr, an der die Uhrzeit abzulesen ist. Sollten 

Schülerinnen oder Schüler zu Hause anrufen müssen, steht hierfür das Telefon im Sekretariat zur 

Verfügung. Tablets (bzw. Laptops) für das Arbeiten mit digitalen Endgeräten werden ebenfalls von 

der Schule zur Verfügung gestellt.  

 

Ausnahmen: 

Bestimmten Erkrankungen machen es notwendig, ein digitales Endgerät in die Schule mitzubringen 

und ggf. angeschaltet zu lassen. Auch Kinder, die auf einen Bustransport angewiesen sind, können die 

Erlaubnis zur Mitnahme eines Kommunikationsmediums erhalten. Für den Fall, dass es ein 

erhebliches Interesse daran gibt, auf dem Heimweg des Kindes Kontakt zu diesem aufbauen zu 

können, kann ein Ausnahmeantrag ebenfalls genehmigt werden. Sollte es hier nicht aufgeführte, 

aber dennoch nachvollziehbare Gründe geben, sind diese mit der Schulleitung abzusprechen. Ein 

entsprechendes Formular ist von der Klassenleitung zu erhalten.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Wann ist eine Mitnahme erlaubt? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerät verbleibt zu 

Hause! 

nein ja 

nein ja 

Gerät verbleibt zu 

Hause! 

nein ja 

Gerät muss ausgeschaltet im 

Schulranzen verbleiben. 
Gerät darf angeschaltet im Schulranzen 

verbleiben aber nur im Notfall genutzt werden 
(z.B. Diabeteserkrankung mit App auf dem Smartphone) 

Bei Missachtung der 

Regeln werden die Geräte 

von der Lehrkraft 

eingesammelt und am 

Ende des Schultages mit 

einer Information an die 

Eltern an das Kind 

zurückgegeben.   

Nachvollziehbare 

Begründung vorhanden?  

Antrag durch Klassenleitung 

genehmigt? 

Muss das Gerät während 

der Schulzeit an bleiben?  


